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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Kleine Anfrage Nr. 939  

der Abgeordneten Birgit Bessin (AfD-Fraktion) 
Drucksache 7/2429   

Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle Medizinische Einrichtung GmbH Blanken-

felde-Mahlow oder Medizinische Einrichtung gGmbH Teltow  

Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integra-

tion und Verbraucherschutz die Kleine Anfrage wie folgt: 

Vorbemerkung der Fragestellerin: Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und 
Verbraucherschutz hat in seiner Antwort zu den Fragen der AfD-Fraktion in der 16. Sitzung 
des ASGIV am 07.10.2020 auf Seite 8 mitgeteilt, dass das Ministerium 2020 (Stand 
30.09.2020) 75.552,00 € für Personal- und Sachkosten für Schwangerschaftskonfliktbera-
tungsstellen an die „Medizinische Einrichtung GmbH“ zahlt bzw. gezahlt hat. Es ist allerdings 
unklar, wer genau damit gemeint ist. Bei der Recherche stößt man auf folgende Möglichkei-
ten: Die Medizinische Einrichtung GmbH, die sich in kommunaler Trägerschaft der Ge-
meinde Blankenfelde-Mahlow befindet, ist ein kommunales Kompetenzzentrum für Allge-
meinmedizin und Physiotherapie. Auf seiner Internetseite1 findet sich kein Hinweis auf eine 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle. 
Die Medizinische Einrichtung gGmbH in Teltow hingegen beinhaltet ausweislich ihrer Inter-
netseite neben einer Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe2 auch eine Beratungsstelle für 
Schwangerschaft und Schwangerschaftskonflikte3: 
 
1. Welche Gesellschaft in welchem Ort ist mit „Medizinische Einrichtung GmbH“ in der Ant-
wort des MSGIV vom 07.10.2020 genau gemeint? 
 
Zu Frage 1: Die Medizinische Einrichtung gGmbH ist Träger der staatlich anerkannten 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle für Schwangerschaft, Schwangerschaftskonflikt 
und Familie der Medizinischen Einrichtung gGmbH Teltow. Die Schwangerschaftskonflikt-
beratungsstelle befindet sich in 14513 Teltow, Potsdamer Str. 7/9, und hat zwei Außenstellen 
in 14542 Werder, Gutshof 1-7 und in 14547 Beelitz, Küstergasse 4. 
 
2. Welche Arten von Schwangerschaftsabbrüchen bei welchen Indikationen führt die tat-
sächlich gemeinte Gesellschaft durch? 
 

                                            
1  https://www.gesund-in-blankenfelde.de/ 
2  https://www.diakonissenhaus.de/gesundheit/arztpraxen/gynaekologie-und-geburtshilfe-teltow 
3 https://www.diakonissenhaus.de/gesundheit/beratung/beratungsstelle-fuer-schwangerschaft-und-schwan-
gerschaftskonflikte-teltow 
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3. Welche wirtschaftlichen oder organisatorischen Verbindungen weist die tatsächlich ge-
meinte Gesellschaft zu Einrichtungen auf, in denen Schwangerschaftsabbrüche vorgenom-
men werden? 
 
Zu Fragen 2 und 3: Nach jährlich aktualisierten und nach § 10 Absatz 3 SchKG turnusmäßig 
überprüften Informationen des Trägers „Medizinische Einrichtung gGmbH“ hat die von die-
sem Träger betriebene Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle keine organisatorische 
oder wirtschaftliche Verbindung mit einer Einrichtung, in der Schwangerschaftsabbrüche 
vorgenommen werden. 
 
4. Wer hat wann und mit welchem Ergebnis bei der tatsächlich gemeinten Gesellschaft eine 
Prüfung nach § 9 Nr. 4 SchKG durchgeführt? 
 
5. Falls keine Prüfung stattgefunden hat: Warum nicht? Wer genau ist dafür zuständig? 
 
Zu Fragen 4 und 5: Die turnusmäßige Überprüfung erfolgt nach § 10 Absatz 3 SchKG alle 
drei Jahre. Es wird dabei regelmäßig auch die Einhaltung der Vorgaben des § 9 Nr. 4 SchKG 
geprüft. Die letzte abgeschlossene turnusmäßige Überprüfung der Schwangerschaftskon-
fliktberatungsstelle des Trägers Medizinische Einrichtung gGmbH wurde im Herbst 2017 
durch das damalige Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie durch-
geführt. Die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle in Teltow (nebst Außenstellen in Bee-
litz und in Werder) erfüllte die Voraussetzungen nach § 9 SchKG in vollem Umfang. Das 
Verfahren der nächsten turnusmäßigen Überprüfung läuft momentan und wird in Kürze ab-
geschlossen sein. Für die turnusmäßige Überprüfung ist das Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit, Integration und Verbraucherschutz zuständig. 
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Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Fragestellerin: Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz hat in seiner Antwort zu den Fragen der AfD-Fraktion in der 16. Sitzung des ASGIV am 07.10.2020 auf Seite 8 mitgeteilt, dass das Ministerium 2020 (Stand 30.09.2020) 75.552,00 € für Personal- und Sachkosten für Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen an die „Medizinische Einrichtung GmbH“ zahlt bzw. gezahlt hat. Es ist allerdings unklar, wer genau damit gemeint ist. Bei der Recherche stößt man auf folgende Möglichkeiten: Die Medizinische Einrichtung GmbH, die sich in kommunaler Trägerschaft der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow befindet, ist ein kommunales Kompetenzzentrum für Allgemeinmedizin und Physiotherapie. Auf seiner Internetseite[footnoteRef:1] findet sich kein Hinweis auf eine Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle. [1:  	https://www.gesund-in-blankenfelde.de/] 


Die Medizinische Einrichtung gGmbH in Teltow hingegen beinhaltet ausweislich ihrer Internetseite neben einer Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe[footnoteRef:2] auch eine Beratungsstelle für Schwangerschaft und Schwangerschaftskonflikte[footnoteRef:3]: [2:  	https://www.diakonissenhaus.de/gesundheit/arztpraxen/gynaekologie-und-geburtshilfe-teltow]  [3:  https://www.diakonissenhaus.de/gesundheit/beratung/beratungsstelle-fuer-schwangerschaft-und-schwangerschaftskonflikte-teltow] 




1. Welche Gesellschaft in welchem Ort ist mit „Medizinische Einrichtung GmbH“ in der Antwort des MSGIV vom 07.10.2020 genau gemeint?



Zu Frage 1: Die Medizinische Einrichtung gGmbH ist Träger der staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle für Schwangerschaft, Schwangerschaftskonflikt und Familie der Medizinischen Einrichtung gGmbH Teltow. Die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle befindet sich in 14513 Teltow, Potsdamer Str. 7/9, und hat zwei Außenstellen in 14542 Werder, Gutshof 1-7 und in 14547 Beelitz, Küstergasse 4.



2. Welche Arten von Schwangerschaftsabbrüchen bei welchen Indikationen führt die tatsächlich gemeinte Gesellschaft durch?



3. Welche wirtschaftlichen oder organisatorischen Verbindungen weist die tatsächlich gemeinte Gesellschaft zu Einrichtungen auf, in denen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden?



Zu Fragen 2 und 3: Nach jährlich aktualisierten und nach § 10 Absatz 3 SchKG turnusmäßig überprüften Informationen des Trägers „Medizinische Einrichtung gGmbH“ hat die von diesem Träger betriebene Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle keine organisatorische oder wirtschaftliche Verbindung mit einer Einrichtung, in der Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden.



4. Wer hat wann und mit welchem Ergebnis bei der tatsächlich gemeinten Gesellschaft eine Prüfung nach § 9 Nr. 4 SchKG durchgeführt?



5. Falls keine Prüfung stattgefunden hat: Warum nicht? Wer genau ist dafür zuständig?
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